
Die Feststellung und Dokumentation
des Hirntods unterliegen in Deutsch-
land einheitlichen Kriterien. Diese
sind 1982 durch den Wissenschaftli-
chen Beirat der Bundesärztekammer
niedergelegt worden und wurden seit-
her ohne grundsätzliche Änderung in
drei Fortschreibungen jeweils der zwi-
schenzeitlichen Erfahrung und Ent-
wicklung angepasst, zuletzt 1998 an die
formalen Anforderungen des Trans-
plantationsgesetzes.  Die anthropolo-
gische Begründung für die Bedeutung
des Hirntods als sicheres inneres To-
deszeichen des Menschen wurde 1993
ebenfalls vom Wissenschaftlichen Bei-
rat der Bundesärztekammer dargelegt.
1994 haben die Deutsche Gesellschaft
für Anaesthesiologie, die Deutsche

Gesellschaft für Neurochirurgie, die
Deutsche Gesellschaft für Neurologie
und die Physiologische Gesellschaft in
einer gemeinsamen Erklärung die Kri-
terien des Hirntodes und seine Bedeu-
tung erneut bestätigt. Dieser Er-
klärung haben sich 1995 die Deutsche
Gesellschaft für Innere Medizin und
1996 die Deutsche Gesellschaft für
Chirurgie angeschlossen.

Übereinstimmend auch mit der
neueren wissenschaftlichen Literatur
wird gegenüber anders lautenden und
missverständlichen Äußerungen – lei-
der auch einzelner Ärzte – klargestellt:

1. An der biologisch begründeten De-
finition des Hirntods, an der Sicher-
heit der Hirntodfeststellung und an

der Bedeutung des Hirntods als si-
cheres inneres Todeszeichen des
Menschen hat sich nichts geändert.

2. Nach dem Hirntod gibt es keine
Schmerzempfindung mehr.  Deshalb
sind nach dem Hirntod bei Organ-
entnahmen keine Maßnahmen zur
Schmerzverhütung (zum Beispiel
Narkose) nötig.  Die Tätigkeit eines
Anästhesisten bei der Organentnah-
me – zu Maßnahmen wie zum Bei-
spiel der künstlichen Beatmung, der
Kontrolle der Herztätigkeit und des
Kreislaufs sowie der notwendigen
Ruhigstellung der Muskulatur –
dient ausschließlich der Erhaltung
der Funktionsfähigkeit der zu ent-
nehmenden Organe. 
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